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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der  

Breuer Metallbearbeitung GmbH 

 

 

§ 1  Allgemeines, Geltungsbereich  
 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
Folgenden: „AGB“) gelten für alle Geschäftsbe-
ziehungen der Breuer Metallbearbeitung GmbH 
(im Folgenden: „Breuer“) mit deren Kunden (im 
Folgenden: „Kunde“). Die AGB gelten nur, 
wenn der Kunde Unternehmer, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen ist. 

 

2.  Die AGB gelten insbesondere für Verträge über 
den Verkauf und/oder die Lieferung von be-
weglichen Sachen, insb. von Zuschnitten und 
Formteilen aus Metall (im Folgenden: „Ware“), 
ohne Rücksicht darauf, ob Breuer die Ware 
selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft 
(§§ 433, 650 BGB), sowie für Verträge über die 
Bearbeitung der von dem Kunden beigestellten 
Ware. Die AGB gelten in ihrer jeweiligen Fas-
sung als Rahmenvereinbarung auch für künftige 
Verträge über den Verkauf und/oder die Liefe-
rung von Waren bzw. die Bearbeitung der bei-
gestellten Waren mit demselben Kunden, ohne 
dass Breuer in jedem Einzelfall wieder auf sie 
hinweisen müsste. 

 

3. Die AGB von Breuer gelten ausschließlich. Ab-
weichende, entgegenstehende oder ergänzen-
de Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kun-
den werden nicht Bestandteil der Liefer- und 
Geschäftsbeziehung und damit nicht Bestand-
teil eines Vertrages mit Breuer. 

 

4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinba-
rungen mit dem Kunden (einschließlich Neben-
abreden, Ergänzungen und Abänderungen) ha-
ben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein 
Vertrag in Textform beziehungsweise die text-
förmliche Bestätigung durch Breuer maßge-
bend. 

 

5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, 
die vor und/oder nach Vertragsschluss vom 
Kunden gegenüber Breuer abzugeben sind 
(zum Beispiel Fristsetzungen, Mängelanzeigen, 
Erklärung von Rücktritt oder Minderung), be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit stets der Textform 
(Datenübertragung per Email oder Telefax ist 
ausreichend).  

 

6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschrif-
ten haben nur klarstellende Bedeutung. Auch 
ohne eine derartige Klarstellung gelten daher 
die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in die-
sen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden.  

 
§ 2  Vertragsschluss 
 

1. Die Angebote von Breuer sind – insbesondere 
im Hinblick auf den Vertragsschluss sowie im 
Hinblick auf Menge, Preis und Lieferzeit – frei-
bleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, 
wenn Breuer dem Kunden technische Doku-
mentationen (zum Beispiel Zeichnungen, Pläne, 
Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen 
auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschrei-
bungen oder Unterlagen – auch in elektroni-
scher Form – überlassen hat, an denen Breuer 
sich Eigentums- und Urheberrechte vorbehält. 
Vorstehende Unterlagen dürfen Dritten nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung von Breuer zugäng-
lich gemacht werden und sind im Falle des 
Nichtzustandekommens eines Vertrages unver-
züglich an Breuer zurückzugeben. 

 

2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt 
als verbindliches Vertragsangebot. Ein Auftrag 
gilt erst nach Auftragsbestätigung in Textform 
oder mit Auslieferung der Ware an den Kunden 
als vereinbart (Annahme).  

 
§ 3  Lieferfrist und Lieferverzug 
 

1. Sämtliche Fristen zur Lieferung und Termine zur 
Leistung (im Folgenden nur: „Lieferung“ und 
„Lieferfrist“) werden individuell vereinbart 
oder von Breuer bei Annahme der Bestellung 
angegeben. Die angegebene Lieferfrist versteht 
sich als ungefährer Lieferzeitraum vorbehaltlich 
der Erfüllung sämtlicher Mitwirkungspflichten 
des Kunden (vgl. insb. § 4) und der rechtzeiti-
gen und qualitativ einwandfreien Vormaterial-
belieferung.  

 

2. Sofern Breuer ausdrücklich vereinbarte ver-
bindliche Lieferfristen in Fällen höherer Gewalt 
oder aus sonstigen Gründen, die Breuer nicht 
zu vertreten hat, nicht einhalten kann, ver-
schieben sich die Lieferfristen - auch während 
eines Verzuges - um die Dauer des Einflusses 
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derartiger Ereignisse. Als Fälle höherer Gewalt 
gelten insbesondere Krieg, Epidemien, Unru-
hen, Erdbeben, Überflutungen oder andere Na-
turkatastrophen, nationale und betriebliche 
Streiks sowie Maßnahmen ziviler und militäri-
scher Behörden. Gleiches gilt im Übrigen in Fäl-
len eines objektiven Mangels an Roh- und/oder 
Betriebsstoffen. 

 

3. Breuer wird den Kunden über Verzögerungen 
der Lieferfristen unverzüglich informieren und 
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 
mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der 
neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist Breuer be-
rechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zu-
rückzutreten. Für diesen Fall sind Breuer die bis 
zum Zeitpunkt des Rücktritts getragenen Kos-
ten und Aufwendungen zu erstatten; eine be-
reits erbrachte Gegenleistung des Kunden wird 
-abzüglich der von Breuer bis zum Zeitpunkt 
des Rücktritts getragenen Kosten und Aufwen-
dungen- unverzüglich erstattet.  

 

4. Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem 
Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden 
erforderlich. Schadenersatzansprüche wegen 
Lieferverzugs sind außerhalb von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit auf 5 % des Rechnungs-
werts der geschuldeten Produkte, mit deren 
Lieferung sich Breuer in Verzug befindet, be-
schränkt. Breuer bleibt der Nachweis vorbehal-
ten, das dem Kunden gar kein Schaden oder 
nur ein wesentlich geringerer Schaden als vor-
stehende Pauschale entstanden ist. Die Rechte 
des Kunden gemäß § 9 dieser AGB und Breuer’s 
gesetzliche Rechte bleiben unberührt. 

 
§ 4  Mitwirkungshandlungen des Kunden  
 

1. Der Kunde hat Breuer die zur Herstellung bzw. 
Bearbeitung der Ware erforderlichen Daten bei 
Vertragsschluss oder unverzüglich danach be-
reitzustellen. Vorbehaltlich abweichender Ver-
einbarung sind die Daten in Form von .dxf, .dwg 
oder step-Daten zu übermitteln.  

 
2. Der Kunde ist bei Verträgen über die Bearbei-

tung der von dem Kunden beigestellten Waren 
verpflichtet, die zu bearbeitenden Materialien 
vereinbarungsgemäß bereitzustellen. Vorbe-
haltlich abweichender Vereinbarung sind die zu 
bearbeitenden Materialien auf Kosten des Kun-
den zu dem Werk 1 von Breuer (In der Feudinge 
6-8, 57334 Bad Laasphe-Feudingen) zu verbrin-
gen.  

 
§ 5  Lieferung, Gefahrübergang,  Annahmeverzug 
 

1. Die Lieferung erfolgt ab Werk (Ex Works-
Incoterms 2020). Auf Verlangen und Kosten des 
Kunden wird die Ware an einen anderen Be-
stimmungsort versandt. Soweit nicht etwas an-
deres vereinbart ist, ist Breuer berechtigt, die 
Art der Versendung (insbesondere Transport-
unternehmen, Versandweg, Verpackung bezie-
hungsweise Transporthilfsmittel) selbst zu be-
stimmen. Breuer ist auch berechtigt, die Ware 
durch einen eigenen Fahrer ausliefern zu las-
sen.  

 

2. Breuer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, 
wenn 

 
a) die Teillieferungen für den Kunden im 

Rahmen des vertraglichen Bestimmungs-
zwecks verwendbar ist und  

b) die Lieferung der restlichen bestellten Wa-
re sichergestellt ist und dem Kunden hier-
durch kein erheblicher Mehraufwand oder 
zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, 
Breuer erklärt sich zur Übernahme dieser 
Kosten bereit). 

 
3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung geht mit Mitteilung 
der Bereitstellung der Ware auf den Kunden 
über. Bei Versendung der Ware geht die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware sowie die Verzöge-
rungsgefahr mit Übergabe der Ware an den 
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Per-
son über. Vorstehendes gilt in gleichem Maße, 
wenn Teillieferungen erfolgen oder Breuer wei-
tergehende Leistungen übernommen hat. 

 

4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, wird 
eine zur Abholung bereitgestellte Ware nicht 
unverzüglich abgeholt, unterlässt der Kunde ei-
ne sonstige Mitwirkungshandlung (vgl. insb. § 
4) oder verzögert sich die Lieferung aus ande-
ren, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so 
ist Breuer berechtigt, die Ware einzulagern so-
wie Ersatz des entstehenden Schadens ein-
schließlich Mehraufwendungen (zum Beispiel 
Lagerkosten) zu verlangen. Breuer kann unter 
Verrechnung mit weitergehenden Ansprüchen 
eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,1 
% des Rechnungswerts pro Kalendertag, begin-
nend mit der Lieferfrist beziehungsweise – 
mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung 
der Versandbereitschaft der Ware verlangen. 
Der Nachweis eines höheren Schadens und die 
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz 
von Mehraufwendungen, angemessene Ent-
schädigung, Kündigung) bleiben unberührt. 
Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, 
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dass Breuer überhaupt kein oder nur ein we-
sentlich geringerer Schaden als vorstehende 
Pauschale entstanden ist. 

 
§ 6  Preise und Zahlungsbedingungen 
 

1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart 
ist, gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab 
Lager, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer und 
ausschließlich Verpackung. Sollten sich die ak-
tuellen Preise von Breuer bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung verändern, ist Breuer berechtigt, die 
zum Zeitpunkt der Lieferung aktuellen Preise 
von dem Kunden zu verlangen. Übt Breuer die-
ses Recht zur Preiserhöhung aus, ist der Kunde 
zum Rücktritt vom Vertrag innerhalb einer Frist 
von 10 Werktagen nach Erklärung der Preiser-
höhung berechtigt. Dieses Rücktrittsrecht fin-
det auf Rahmenlieferungsverträge keine An-
wendung. 

 

2. Bei der Vereinbarung der Versendung (§ 5 Abs. 
1) trägt der Kunde die Transportkosten ab La-
ger und die Kosten einer gegebenenfalls vom 
Kunden gewünschten Transportversicherung. 
Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige 
öffentliche Abgaben trägt der Kunde. Trans-
portverpackungen und alle sonstigen Trans-
porthilfsmittel werden von Breuer nicht zu-
rückgenommen, wenn nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart wurde. Sie werden Eigen-
tum des Kunden und in angemessenem Umfang 
dem Kunden gegenüber berechnet. Ausge-
nommen hiervon sind Europaletten. 

 

3. Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte, die 
nach den einschlägigen Normen oder der gel-
tenden Übung zulässig sind, haben keinen Ein-
fluss auf den Lieferpreis. 

 

4. Der Preis für Lieferungen ist vorbehaltlich ab-
weichender Vereinbarung fällig und zu zahlen 
innerhalb von 10 Werktagen ab Lieferung und 
Rechnungsdatum. Für die Rechtzeitigkeit der 
Zahlung kommt es auf den Zahlungseingang an. 
Breuer ist stets berechtigt, eine angemessene 
Anzahlung zu verlangen. 

 

5. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt 
der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis bzw. die 
Vergütung ist während des Verzugs zum jeweils 
geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu ver-
zinsen. Breuer behält sich die Geltendmachung 
eines weitergehenden Verzugsschadens vor. 
Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf 
den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) 
unberührt.  

 

6. Kommt es zu einer von dem Kunden zu vertre-
tenden Verzögerung der Lieferung und lagert 

Breuer die Ware ein, gilt diese Ware 5 Werkta-
ge nach Beginn der Lagerung als geliefert im 
Sinne des § 6 Abs. 4 dieser AGB und kann voll-
ständig abgerechnet werden. 

 

7. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zu-
rückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als ein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbe-
stritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben 
diese  Gegenrechte des Käufers unberührt. 

 

8. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, 
dass der Anspruch auf den Kaufpreis bzw. die 
Vergütung durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Kunden gefährdet wird (zum Beispiel durch 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens), ist Breuer nach den gesetzlichen Vor-
schriften zur Leistungsverweigerung und – ge-
gebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Ver-
trägen über die Herstellung unvertretbarer Sa-
chen (Einzelanfertigung), kann Breuer den 
Rücktritt sofort erklären. Die gesetzlichen Rege-
lungen über die Entbehrlichkeit der Fristset-
zung bleiben unberührt.  

 
§ 7  Eigentumsvorbehalt 
 

1. Breuer behält sich bis zur vollständigen Bezah-
lung aller gegenwärtigen und künftigen Forde-
rungen aus dem zugrundeliegenden Vertrag 
und der laufenden Geschäftsbeziehung (gesi-
cherte Forderungen) das Eigentum an den ver-
kauften Waren (im Folgenden auch „Vorbe-
haltsware“) vor. 

 

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Wa-
ren dürfen vor vollständiger Bezahlung der ge-
sicherten Forderungen weder an Dritte ver-
pfändet, noch zur Sicherheit übereignet wer-
den. Der Kunde hat Breuer unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, wenn ein Insolvenzan-
trag gestellt wurde oder soweit Zugriffe Dritter 
auf die Breuer gehörenden Waren erfolgen. Der 
Kunde wird die dem Eigentumsvorbehalt von 
Breuer unterfallende Ware auf eigene Kosten 
verwahren und gegen Abhandenkommen sowie 
Beschädigungen versichern. Zudem kann Breu-
er die dem Eigentumsvorbehalt unterfallende 
Ware auch ohne vorab erklärten Rücktritt vom 
Vertrag herausverlangen. 

 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Preises, ist Breuer berechtigt, nach den gesetz-
lichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
und/oder die Ware aufgrund des Eigentums-
vorbehalts herauszuverlangen. Das Herausga-
beverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklä-
rung des Rücktritts. Breuer ist vielmehr berech-
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tigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und 
sich den Rücktritt vorzubehalten. 

 

4. Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß unten lit. 
c. befugt, die unter Eigentumsvorbehalt ste-
henden Waren im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgange weiter zu veräußern und/oder zu 
verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend 
die nachfolgenden Bestimmungen: 

 

a. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf 
die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung der Vorbehaltsware entste-
henden Erzeugnisse zu deren vollem 
Wert, wobei Breuer als Hersteller gilt. 
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermi-
schung oder Verbindung mit Waren Drit-
ter deren Eigentumsrecht bestehen, er-
wirbt Breuer Miteigentum im Verhältnis 
der Rechnungswerte der verarbeiteten, 
vermischten oder verbundenen Waren. 
Im Übrigen gilt für das entstehende Er-
zeugnis das gleiche wie für die unter Ei-
gentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

  

b. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder 
des Erzeugnisses entstehenden Forderun-
gen gegen Dritte tritt der Kunde schon 
jetzt insgesamt beziehungsweise in Höhe 
des etwaigen Miteigentumsanteils von 
Breuer gemäß vorstehendem Absatz zur 
Sicherheit an Breuer ab. Breuer nimmt die 
Abtretung an. Die in Absatz 2 genannten 
Pflichten des Kunden gelten auch in Anse-
hung der abgetretenen Forderungen. 
 

c. Zur Einziehung der Forderung bleibt der 
Kunde neben Breuer ermächtigt. Breuer 
verpflichtet sich, die Forderung nicht ein-
zuziehen, solange der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen Breuer gegenüber 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ge-
rät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt ist und kein sons-
tiger Mangel der Leistungsfähigkeit des 
Kunden vorliegt. Ist dies aber der Fall, 
kann Breuer verlangen, dass der Kunde 
Breuer die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. Außerdem ist Breuer in diesem 
Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden 
zur weiteren Veräußerung und Verarbei-
tung der unter Eigentumsvorbehalt ste-
henden Waren zu widerrufen. 
 

d. Übersteigt der realisierbare Wert der Si-
cherheiten die Forderungen von Breuer 

um mehr als 10 Prozent, wird Breuer auf 
Verlangen des Kunden Sicherheiten nach 
Wahl von Breuer freigeben. 

 
§ 8  Gewährleistungsansprüche des Kunden 
 

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und 
Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung) gelten die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit im Nachfolgenden nichts 
anderes bestimmt ist.  

 

2. Die Grundlage der Mängelhaftung von Breuer 
ist vor allem die über die Beschaffenheit der 
Ware getroffene vertragliche Vereinbarung. 
Als Beschaffenheit wird vorbehaltlich abwei-
chender Vereinbarung im Einzelfall verein-
bart, dass die Brennzuschnitte nach DIN EN 
ISO 9013-442 gefertigt werden. Als Vereinba-
rung über die Beschaffenheit der Ware gelten 
im Übrigen die Produktbeschreibungen und 
technischen Unterlagen sowie Spezifikatio-
nen, d.h. insb. die Vorgaben und Daten des 
Kunden über die Stahlsorte, Abmessungen 
und die gewünschte Verarbeitung, die Gegen-
stand des einzelnen Vertrages sind; es macht 
hierbei keinen Unterschied, ob diese Doku-
mente bzw. Spezifikationen vom Kunden, von 
einem Dritten oder von Breuer stammen. 
Maßgeblich ist lediglich deren einvernehmli-
che Einbeziehung in den Vertrag. Änderungen 
der Form und/oder der Konstruktion der Wa-
re, die aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen, insbesondere aus Gründen der Pro-
duktsicherheit, erforderlich und/oder zweck-
mäßig sind, bleiben Breuer auch nach Ver-
tragsschluss vorbehalten, sofern die Ware 
dadurch nicht erheblichen und dem Kunden 
nicht zumutbaren Veränderungen unterliegt. 
Derartige Änderungen werden ohne weitere 
Erklärung der Vertragsparteien Bestandteil 
der vereinbarten Beschaffenheit der Ware. 

 

3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart 
wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 
beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht 
(§§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3, 633 Abs. 2 S. 2 und 
3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Her-
stellers oder sonstiger Dritte (z.B. Werbeaus-
sagen), auf die der Kunde Breuer nicht als für 
ihn kaufentscheidend hingewiesen hat, über-
nimmt Breuer jedoch keine Haftung. 

 
4. Die Mängelansprüche des Kunden setzen bei 

Verträgen über den Kauf und/oder die Liefe-
rung der Ware voraus, dass der Kunde seinen 
gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflich-
ten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Die 
von Breuer gelieferte Ware ist zum Einbau 
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oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmt, 
sodass eine Untersuchung in jeden Fall unmit-
telbar vor der Verarbeitung zu erfolgen hat. 
Zeigt sich bei der Untersuchung oder später 
ein Mangel, ist Breuer hiervon unverzüglich 
schriftlich Anzeige zu machen. Unabhängig 
von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht 
hat der Kunde offensichtliche Mängel (ein-
schließlich Falsch- und Minderlieferung) spä-
testens innerhalb einer Woche ab Lieferung 
textförmlich anzuzeigen, wobei zur Fristwah-
rung die rechtzeitige Absendung der Anzeige 
genügt. Versäumt der Kunde die ordnungs-
gemäße Untersuchung und/oder Mängelan-
zeige, ist die Haftung für den nicht bzw. nicht 
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß ange-
zeigten Mangel ausgeschlossen. 

 

5. Ist die gelieferte Sache im Zeitpunkt der Liefe-
rung mangelhaft, kann Breuer zunächst wäh-
len, ob Nacherfüllung durch Beseitigung des 
Mangels (Nachbesserung) oder durch Liefe-
rung einer mangelfreien Sache (Ersatzliefe-
rung) erfolgen soll. Das Recht, die Nacherfül-
lung unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
zu verweigern, bleibt unberührt. Sollte der 
Mangel auf ein von einem Vorlieferanten ge-
liefertes Produkt zurückzuführen sein, kann 
Breuer die geltend gemachten Gewährleis-
tungsansprüche nach eigener Wahl durch Ab-
tretung der eigenen Gewährleistungsansprü-
che gegenüber dem Vorlieferanten erfüllen. 
Weitergehende Gewährleistungsrechte be-
stehen in diesem Fall gegen Breuer nur, wenn 
die gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche 
gegen den Vorlieferanten erfolglos geblieben 
ist. 

 

6. Breuer ist berechtigt, die geschuldete Nacher-
füllung davon abhängig zu machen, dass der 
Kunde den fälligen Preis bezahlt. Der Kunde 
ist jedoch berechtigt, ein im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Preises zu-
rückzubehalten.  

 

7. Der Kunde hat Breuer die zur geschuldeten 
Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gele-
genheit zu geben, den Zugang zur beanstan-
deten Ware zu Prüfungszwecken und für 
Nachbesserungsarbeiten zu ermöglichen. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau 
der mangelhaften Sache noch den erneuten 
Einbau, wenn Breuer ursprünglich nicht zum 
Einbau verpflichtet war. 

 

8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfül-
lung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Ma-
terialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukos-
ten), trägt Breuer, wenn tatsächlich ein Man-

gel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbe-
seitigungsverlangen des Kunden als unbe-
rechtigt heraus, kann Breuer die hieraus ent-
standenen Kosten vom Kunden ersetzt ver-
langen.  

 

9. Soweit dem Kunden nach dem Gesetz in drin-
genden Fällen, zum Beispiel bei Gefährdung 
der Betriebssicherheit oder zur Abwehr un-
verhältnismäßiger Schäden, das Recht, den 
Mangel selbst zu beseitigen und von Breuer 
Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Auf-
wendungen zu verlangen, zusteht, ist Breuer 
von einer derartigen Selbstvornahme unver-
züglich, nach Möglichkeit im Voraus, zu be-
nachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht be-
steht nicht, wenn Breuer berechtigt wäre, ei-
ne entsprechende Nacherfüllung nach den 
gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.  

 

10. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist 
oder eine für die Nacherfüllung vom Kunden 
zu setzende angemessene Frist erfolglos ab-
gelaufen ist oder nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist und der Kunde somit 
nach den anwendbaren gesetzlichen Vor-
schriften vom Kauf- bzw. Werkvertrag zurück-
treten oder den Kaufpreis bzw. die Vergütung 
mindern kann, steht dem Kunden bei einem 
bloß unerheblichen Mangel kein Rücktritts-
recht vom Vertrag zu.  

 

11. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz 
beziehungsweise Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen bestehen nur nach Maßgabe von § 9 
und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 
§ 9  Sonstige Haftung 
 

1. Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haftet Breuer bei einer Verletzung von 
vertraglichen und außervertraglichen Pflich-
ten nach den einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften. Gewährleistungs- oder sonstige 
Haftungsansprüche für die Kompatibilität der 
von Breuer gelieferten Waren mit anderen 
Produkten sind ausgeschlossen. Insbesondere 
ist der Kunde für die Einhaltung sämtlicher im 
Zusammenhang mit der Weiterverwendung 
der Ware (z.B. Einbau, Verkauf) einzuhalten-
der gesetzlicher und behördlicher Bestim-
mungen eigenständig verantwortlich. 

 

2. Auf Schadensersatz haftet Breuer – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haftet Breuer nur 

 

a. für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, 
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b. für Schäden aus der Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haf-
tung von Breuer jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schadens begrenzt. 

 

3. Die sich aus Absatz 2 ergebenden Haftungsbe-
schränkungen gelten nicht, soweit Breuer ein 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Ga-
rantie für die Beschaffenheit der Ware über-
nommen hat. Das gleiche gilt für Ansprüche 
des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in 
einem Mangel besteht, kann der Kunde nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn Breuer die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies 
Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere 
gemäß §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorausset-
zungen und Rechtsfolgen. 

 
§ 10  Verjährung 
 

1. Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr 
ab Lieferung. Diese Verjährungsfrist gilt auch 
für sämtliche ausgebesserte Teile oder er-
satzweise gelieferten Waren.  

 
2. Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk 

oder eine Sache, die entsprechend ihrer übli-
chen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet worden ist und dessen Mangelhaf-
tigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die 
Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Re-
gelung fünf Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 
Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch die weite-
ren gesetzlichen Sonderregelungen zur Ver-
jährung (insb. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 
444 bzw. 639, 445b BGB). 

 

3. Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten 
auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf 
einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn 
die Anwendung der regelmäßigen gesetzli-
chen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im 
Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung füh-
ren. Die Verjährungsfristen des Produkthaf-
tungsgesetzes bleiben in jedem Fall unbe-
rührt. Ansonsten gelten für Schadensersatz-
ansprüche des Kunden gemäß § 9 Abs. 2 S. 1 

und 2 lit. a. ausschließlich die gesetzlichen 
Verjährungsfristen. 

  
§ 11  Schlussbestimmungen 
 

1. Erfüllungsort für Lieferungen von Breuer ist 
bei Lieferung ab Werk Bad Laasphe. Erfül-
lungsort für Zahlungen des Kunden an Breuer 
ist der Geschäftssitz (Verwaltungssitz) von 
Breuer, ebenfalls in Bad Laasphe. 

 

2. Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen 
zwischen Breuer und dem Kunden gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Voraus-
setzungen und Wirkungen des Eigentumsvor-
behalts gemäß § 7 unterliegen dem Recht am 
jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach 
die getroffene Rechtswahl zugunsten des 
deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam 
ist. Sofern das anwendbare Recht das Institut 
des Eigentumsvorbehalts nicht kennt, gilt das 
dem anwendbaren Recht eigene Rechtsinsti-
tut als vereinbart, welches seinen Wirkungen 
nach dem in diesen AGB vorgesehenen Eigen-
tumsvorbehalt am Nächsten kommt.  

 

3. (Für) Alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Strei-
tigkeiten, Meinungsverschiedenheiten und/ 
oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag, einschließlich dessen Gül-
tigkeit, Ungültigkeit, Nichtigkeit, Durchführ-
barkeit und Nichtdurchführbarkeit, Verlet-
zung oder Auflösung, 

 

a. mit Kunden mit Geschäftssitz (Verwaltungs-
sitz) in der EU, der Schweiz, in Norwegen oder 
Island sind die für den Geschäftssitz (Verwal-
tungssitz) von Breuer zuständigen Gerichte 
ausschließlicher Gerichtsstand. Breuer ist je-
doch auch berechtigt, Klage am allgemeinen 
Gerichtsstand des Kunden zu erheben. 

 

b. mit Kunden ohne Geschäftssitz (Verwaltungs-
sitz) in der EU, der Schweiz, in Norwegen oder 
Island sind nach der Schiedsgerichtsordnung 
und den Ergänzenden Regeln für beschleunig-
te Verfahren der Deutschen Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Aus-
schluss des ordentlichen Rechtsweges endgül-
tig zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zu-
stellung der Einleitungsanzeige in Kraft ste-
hende Fassung der Schiedsordnung. Das 
Schiedsgericht soll aus einem Schiedsrichter 
bestehen, bei einem Streitwert ab 
1.000.000 € aus drei Schiedsrichtern. Der Sitz 
des Schiedsverfahrens ist Siegen, Deutsch-
land. Die Sprache des Schiedsverfahrens ist 
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deutsch. Die Rechtswahl in Abs. 2 gilt auch in 
Bezug auf diese Schiedsvereinbarung. 

 
 

 

Stand: Dezember 2021 


